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Regeste

Regeste 1. Art. 144, 25 StGB; Hehlerei und Gehilfenschaft zur Vortat. Zwischen
Gehilfenschaft zu Vermögensdelikten und Hehlerei am Beutegut besteht Realkonkurrenz
(E. 1). 2. Art. 129 StGB; Gefährdung des Lebens. Wer in einem Handgemenge (allenfalls
behindert durch Tränengas) versucht, eine Waffe durch Ladebewegung schiessfertig zu
machen, schafft eine nahe Todesgefahr für in unmittelbarer Nähe weilende Menschen; ein
Gelingen der Ladebewegung bzw. der Schussabgabe ist nicht notwendig (E. 2).

Regeste 1. Art. 144, 25 CP; recel et complicité d'infraction contre le patrimoine. Il y a
concours réel entre la complicité d'infraction contre le patrimoine et le recel des biens
soustraits (consid. 1). 2. Art. 129 CP; mise en danger de la vie d'autrui. Celui qui, au cours
d'une lutte (le cas échéant handicapé par du gaz lacrymogène), tente d'effectuer un
mouvement de culasse pour permettre à son arme de tirer, crée un danger de mort imminent
pour les personnes se trouvant immédiatement à proximité; il n'est pas nécessaire pour cela
que le mouvement de culasse, respectivement le coup de feu soient intervenus (consid. 2).

Regesto 1. Art. 144, 25 CP; ricettazione e complicità nel reato presupposto della
ricettazione. Sussiste concorso reale tra la complicità in reati contro il patrimonio e la
ricettazione dei beni così sottratti (consid. 1). 2. Art. 129 CP; esposizione a pericolo della
vita altrui. Chi, durante una lotta (ostacolato eventualmente da gas lacrimogeno), tenta di
caricare un'arma perché sia pronta a tirare, crea un imminente pericolo di vita per le persone
che si trovano in prossimità; non occorre all'uopo che il movimento di carica o lo sparo
abbia luogo (consid. 2).

Erwägungen

E. 1
a) Der Beschwerdeführer kritisiert die gleichzeitige Verurteilung wegen Gehilfenschaft zu
Raub und Hehlerei am Beutegut. Er macht geltend, der Gehilfe sei als Teilnehmer an der
Vortat gleich zu behandeln wie der Täter und Mittäter; auf eine Bestrafung wegen Hehlerei
an der durch die Vortat erlangten Beute müsse auch deshalb verzichtet werden, weil der
Gehilfe - bei einem Verzicht auf eine Strafmilderung gemäss Art. 25 StGB - sonst strenger
bestraft würde als der Haupttäter. b) Das Bundesgericht hat in BGE 70 IV 70 entschieden,
dass der Anstifter zur Veruntreuung, der später die Beute erwirbt, zusätzlich auch wegen
Hehlerei zu bestrafen ist, weil er mehr tat als das, was durch die Bestimmung über
Anstiftung erfasst wird. Selbst dort wo diese Rechtsprechung in der Doktrin kritisiert
worden ist, blieb ihre analoge Anwendung auf die Konkurrenzfrage zwischen
Gehilfenschaft bei der Vortat und Hehlerei an der Beute unbestritten (STRATENWERTH,
BT I, 4. Auflage, N. 28, S. 293; TRECHSEL, ZStR 91/1975 S. 404/405: Dieser Autor
nimmt echte Konkurrenz zwischen Gehilfenschaft bei Vermögensdelikten und Hehlerei nur



in den Fällen an, wo die Vortat mit schwererer Strafe bedroht ist als die Hehlerei; vgl. auch
LOGOZ, Partie spéciale I, N. 4 zu Art. 144 StGB ). Im Unterschied zu Täter und Mittäter
besitzt der Gehilfe keine Herrschaft über den Tatablauf; sein Beitrag besteht in der blossen
Förderung der Tat anderer. Dem Gehilfen bei Vermögensdelikten kommt - anders als etwa
dem mittelbaren Täter, der eine Sache BGE 111 IV 51 S. 54 über einen Tatmittler erlangt -
insbesondere keine entscheidende Verfügungsgewalt über das erbeutete Vermögensgut zu.
Durch seine Verurteilung wegen Gehilfenschaft zu Vermögensdelikten wird deshalb eine
allfällige spätere Hehlerei an der Beute nicht mitabgegolten. Soweit der Beschwerdeführer
seine gegenteilige Ansicht mit dem Hinweis auf die Gefahr begründet, der Gehilfe werde
strenger bestraft als der Vortäter, übersieht er, dass dies zwar allein mit Blick auf Art. 68
Ziff. 1 StGB theoretisch möglich erscheint, zufolge der Regelung in Art. 63 StGB aber in
der Praxis ausgeschlossen werden kann; der Richter wird im Rahmen der Strafzumessung
dem unterschiedlichen Verschulden Rechnung zu tragen haben. Die Vorinstanz hat
demnach kein Bundesrecht verletzt, wenn sie zwischen Gehilfenschaft zu Raub und
Hehlerei am erbeuteten Geld Realkonkurrenz annahm.

E. 2
Der Beschwerdeführer rügt eine Verletzung von Art. 129 StGB und macht geltend, auf
diese Bestimmung seien die Art. 21 ff. StGB nicht anwendbar. Die Vorinstanz gliederte das
Tatgeschehen in zwei Phasen. Während sie im Ziehen der Pistole und im Zielen/Abdrücken
in Richtung der Decke eines - zu diesem Zeitpunkt nicht besetzten - Restaurantteils noch
keine Verletzung von Art. 129 StGB erblickte, sprach sie den Beschwerdeführer wegen des
daraufhin an den Tag gelegten Verhaltens der versuchten Gefährdung des Lebens schuldig.
Nach den für den Kassationshof verbindlichen tatsächlichen Feststellungen des
Obergerichts war die Waffe - auch wenn sich ein erster Schuss aus nicht völlig geklärten
Gründen nicht löste - an sich schiesstauglich. Um die Pistole nach dem ersten ergebnislosen
Versuch zur Schussabgabe doch noch schiessfertig zu machen, führte der Beschwerdeführer
eine Ladebewegung aus, wobei sich jedoch die "unbrauchbare" Patrone in der
Auswurföffnung verklemmte. Bevor er die Ladehemmung beseitigen konnte, gelang es den
Polizeibeamten, ihn zu überwältigen. Der Versuch, die Waffe wieder einsatzfähig zu
machen, geschah, als der Beschwerdeführer in ein Handgemenge mit den Polizeibeamten
verwickelt und zufolge des von diesen eingesetzten Tränengases sehbehindert war. Wäre
die Ladebewegung trotz des Kampfes und Gerangels mit den Polizisten gelungen, hätte eine
nahe Wahrscheinlichkeit bestanden, dass ein ungezielter Schuss gefallen und eine der im
Restaurant anwesenden Personen direkt oder durch einen Querschläger getroffen worden
wäre. Die Vorinstanz erachtete aufgrund dieser Beweiswürdigung alle subjektiven
Tatbestandsmerkmale als gegeben, BGE 111 IV 51 S. 55 verneinte aber das objektive
Tatbestandselement der unmittelbaren Lebensgefährdung. Weil die verklemmte Patrone
eine Schussabgabe verhindert hatte, sprach sie den Beschwerdeführer nur wegen versuchter
Gefährdung des Lebens schuldig. Diese Ansicht geht fehl. Der Tatsache, dass die
Ladebewegung trotz der Bemühungen des Beschwerdeführers und vor allem wegen des
Eingreifens der Polizei nicht gelang, kommt keine entscheidende Bedeutung zu. Der
objektive Tatbestand von Art. 129 StGB war bereits vorher erfüllt. Nach
bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist unmittelbare Lebensgefahr anzunehmen, wenn nach
dem gewöhnlichen Lauf der Dinge die Wahrscheinlichkeit oder nahe Möglichkeit der
Verletzung des Lebens besteht. Diese liegt nicht erst dann vor, wenn die Wahrscheinlichkeit
des Todes grösser ist als die Wahrscheinlichkeit seiner Vermeidung, sondern schon dann,
wenn überhaupt die nahe Möglichkeit des Todes gegeben ist ( BGE 106 IV 14 E. 2a, BGE



101 IV 159 E. 2a, BGE 94 IV 62 E. 2; NOLL, ZStR 1954 S. 22/23). Wer unter den
obgenannten Umständen (Handgemenge, Beeinträchtigung durch Tränengas) mittels einer
blossen Ladebewegung seine Waffe schiessfähig zu machen versucht, schafft die hohe
Gefahr, dass sich während des Hantierens mit der Pistole ein ungezielter Schuss löst. Wenn
dies in unmittelbarer Nähe von Menschen (Polizisten, Gästen, Servierpersonal) geschieht,
besteht eine nahe Möglichkeit des Todes. Ob die Ladebewegung schliesslich gelang bzw.
ein Schuss abgegeben wurde, ist in diesem Zusammenhang unwesentlich. Das Obergericht
hätte den Beschwerdeführer deshalb nicht bloss wegen versuchter, sondern wegen
vollendeter Gefährdung des Lebens verurteilen sollen. Eine Aufhebung des angefochtenen
Entscheides und die Rückweisung zur Schuldigsprechung im erwähnten Sinne sowie zur
Anpassung des Strafmasses muss jedoch wegen des Verbots der reformatio in peius
unterbleiben ( Art. 277bis Abs. 1 BStP ). Die Beschwerde ist deshalb in diesem Punkt
abzuweisen.
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